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Antrag
O rd n u-n gswi d ri g keitsverfah ren bei wi derrec htl i ch abgestel lte n E'Scootem

Die Stadtverwaltung wird aufgefordert, zukünftig Ordnungswidrigkeitsverfahren einzuleiten,

wenn durch rücksicTrtslos gefarkte E-Scooter andere Verkehrsteilnehmer gefährdet oder mehr

als nach den Umständen unvermeidbar behindert oder belästigt werden.

Die parkraumübenrvachenden sollen daher bei ihren Kontrollgängen auch auf E-Scooter achten-

Adressat einer Veruvarnung ist nicht der Halter eines Fahrzeugs (also die Verleihfirma der E-

Scooter), sondern die Perion, die das Fahrzeug rücksichtslos abgestellt hat.

Sollte die person sich anhand vorhandener Daten nicht ermitteln lassen und das Verfahren

somit eingestellt werden, können in diesem Fall die Verfahrenskosten dem Halter in Rechnung

gestellt werden.

Beoründuno:

Die zunehmende Anzahl der im öffentlichen Raum wild geparkten E-Scooter sind ein Argernis'

Sie behindern andere Verkehrsteilnehmer, da die Scooter oft achtlos von den Nutzem abgestellt

werden.
Für Mobilitätseingeschränkte/ Menschen mit Behinderung stellen sie ein erhÖhtes

Gefährdungspotential dar.
Auch verschandeln wild abgestellte E-scooter das Stadtbild.

Durch Einleitung eines Ordnungswidrigkeitsverfahrens, in dem der letzte Nutzer bzw die letzte

Nutzerin des Fahrzeugs in die pnicnt genommen wird, steigt die Hemmschwelle, zukünftig das

Fahrzeug einfach achtlos irgendwo abzustel len.

lnfo: Entsprechend verfährt bereits die Stadt Hamburg und nun auch die Stadt Braunschweig


